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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie haben sich die Anmeldezahlen an den Grundschulen in Baden-Württem-
berg in den Schuljahren 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 entwickelt (bitte 
aufgeschlüsselt nach Regierungspräsidium und jeweiliger Schule)?

2.  Wie haben sich die Anmeldezahlen in den Schuljahren 2019/2020, 2020/2021 
und 2021/2022 in der Klassenstufe 5 der Haupt- und Werkrealschulen, der Real-
schulen, der Gemeinschaftsschulen, der Gymnasien und der Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren in Baden-Württemberg entwickelt (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schulart, Regierungspräsidium und jeweiliger Schule)?

3.  Wie haben sich die Anmeldezahlen an den Gymnasien des Modellversuchs 
„Zwei Geschwindigkeiten zum Abitur am Allgemeinbildenden Gymnasium“ 
entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach acht- und neunjährigem Bildungsgang, 
Regierungspräsidium und jeweiliger Schule)?

4.  Wie viele Schülerinnen und Schüler haben in den letzten drei Jahren in den 
Klassenstufen fünf bis zehn die Schulart gewechselt (insgesamt nach verlasse-
ner und aufnehmender Schulart sowie aufgeschlüsselt nach Klassenstufe)?

5.  Wie viele Grundschulstandorte gab bzw. gibt es in den Schuljahren 2019/2020, 
2020/2021 und 2021/2022 in Baden-Württemberg (bitte mit Auflistung aller 
Standorte)?

6.  Wie viele Grundschulen wurden in den vergangenen fünf Jahren geschlossen 
(bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und mit Auflistung der einzelnen Standorte)?

7.  Auf welche Schulen wurden die Schülerinnen und Schüler der in Frage 6 be-
nannten geschlossenen Schulen verteilt?
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B e g r ü n d u n g

Diese Kleine Anfrage soll die Entwicklung der Schülerzahlen, insbesondere in 
der Klassenstufe fünf, im Kontext aller Schularten darstellen. Zudem wird be-
leuchtet, inwiefern sich der Zulauf der Schularten durch Schulartwechsel in höhe-
ren Klassen verändert und wie sich die Grundschulstandorte in den letzten Jahren 
in Baden-Württemberg entwickelt haben.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 20. Januar 2022 Nr. LUB-9530.9/345 beantwortet das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie haben sich die Anmeldezahlen an den Grundschulen in Baden-Württem-
berg in den Schuljahren 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 entwickelt (bitte 
aufgeschlüsselt nach Regierungspräsidium und jeweiliger Schule)?

Die Schülerzahlen in Klasse 1 der Grundschulen (einschließlich der Grundschu-
len im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule) können, aufgeschlüsselt nach den 
Regierungspräsidien, der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Daten auf 
Einzelschulebene werden nicht veröffentlicht.

Grundschule: Schülerzahlen Klasse 1

2.  Wie haben sich die Anmeldezahlen in den Schuljahren 2019/2020, 2020/2021 
und 2021/2022 in der Klassenstufe 5 der Haupt- und Werkrealschulen, der 
Realschulen, der Gemeinschaftsschulen, der Gymnasien und der Sonderpäda-
gogischen Bildungs- und Beratungszentren in Baden-Württemberg entwickelt 
(bitte aufgeschlüsselt nach Schulart, Regierungspräsidium und jeweiliger 
Schule)?

Die Anmeldezahlen in den letzten drei Schuljahren für die Klassenstufe 5 der 
öffentlichen Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie den öffentlichen 
Gymnasien (für die Bereich der Regierungspräsidien sowie in ganz Baden-Würt-
temberg) können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. Daten auf Ein-
zelschulebene werden nicht veröffentlicht.

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Regierungspräsidium Freiburg

Regierungspräsidium Karlsruhe

Regierungspräsidium Stuttgart
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Regierungspräsidium Tübingen

Land Baden-Württemberg

3.  Wie haben sich die Anmeldezahlen an den Gymnasien des Modellversuchs 
„Zwei Geschwindigkeiten zum Abitur am Allgemeinbildenden Gymnasium“ 
entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach acht- und neunjährigem Bildungsgang, 
Regierungspräsidium und jeweiliger Schule)?

Die Anmeldezahlen für die Gymnasien des Modellversuchs „Zwei Geschwindig-
keiten zum Abitur am allgemeinbildenden Gymnasium“ in den letzten drei Schul-
jahren, aufgeschlüsselt nach den Regierungspräsidien, können der nachfolgenden 
Tabelle entnommen werden. Daten auf Einzelschulebene werden nicht veröffent-
licht. 

Landesweit nehmen zurzeit 43 Gymnasien im Rahmen des Modellversuchs Schü-
lerinnen und Schüler für den 9-jährigen Bildungsgang in Klasse 5 auf. Von diesen 
43 Gymnasien bieten aktuell 6 Gymnasien parallel dazu auch den 8-jährigen Bil-
dungsgang an. 
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4.  Wie viele Schülerinnen und Schüler haben in den letzten drei Jahren in den 
Klassenstufen fünf bis zehn die Schulart gewechselt (insgesamt nach verlasse-
ner und aufnehmender Schulart sowie aufgeschlüsselt nach Klassenstufe)?

Schulartwechsel während des Schuljahres werden im Rahmen der amtlichen 
Schulstatistik nicht erfasst. Erhoben wird einmal jährlich zum Stichtag im Okto-
ber, welche Schulart und welche Klassenstufe der Schüler/die Schülerin am Ende 
des vorangegangenen Schuljahres besuchte („Herkunft des Schülers“). Hieraus 
lassen sich Schulartwechsel im Moment des Schuljahreswechsels ableiten. 

Der Tabelle in Anlage 1 können die entsprechenden Zahlen zu den Schulartwech-
seln in den Klassenstufen 5 bis 10 auf öffentlichen Haupt- und Werkrealschulen, 
Realschulen, allgemeinbildende Gymnasien und Gemeinschaftsschulen-Sekun-
darstufe I in Baden-Württemberg in den Schuljahren 2018/2019 bis 2020/2021 
entnommen werden. Entsprechende Daten zum Schuljahr 2021/2022 liegen noch 
nicht vor.

5.  Wie viele Grundschulstandorte gab bzw. gibt es in den Schuljahren 2019/2020, 
2020/2021 und 2021/2022 in Baden-Württemberg (bitte mit Auflistung aller 
Standorte)?

Nach den Ergebnissen der amtlichen Schulstatistik gab es 
– im Schuljahr 2018/2019 2.339 öffentliche und 106 private Grundschulen
– im Schuljahr 2019/2020 2.331 öffentliche und 107 private Grundschulen
– im Schuljahr 2020/2021 2.328 öffentliche und 111 private Grundschulen.

Die einzelnen Grundschulen sind auf Dienststellenebene in der Anlage 2 getrennt 
für die Schuljahre 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 aufgelistet und schlie-
ßen die Grundschulen im Verbund mit ein. Entsprechende Daten zum Schuljahr 
2021/2022 liegen noch nicht vor.

6.  Wie viele Grundschulen wurden in den vergangenen fünf Jahren geschlossen 
(bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und mit Auflistung der einzelnen Standorte)?

Die schulgesetzlichen Regelungen zur regionalen Schulentwicklung gelten nicht 
für Grundschulen, weshalb in den vergangenen fünf Jahren keine Grundschulen 
von Amts wegen aufgehoben wurden. Die Aufhebung von Grundschulen erfolgt 
ausschließlich auf Antrag der Schulträger.
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Nach Mitteilung der Regierungspräsidien, die für die Einrichtung bzw. Aufhe-
bung von Grundschulen zuständig sind, wurden in den vergangenen fünf Schul-
jahren die nachfolgend aufgeführten Grundschulen zum jeweils angegebenen 
Schuljahr aufgehoben. 

7.  Auf welche Schulen wurden die Schülerinnen und Schüler der in Frage 6 be-
nannten geschlossenen Schulen verteilt?

Nach § 25 SchG hat jede Grundschule einen Schulbezirk, der vom Schulträger 
festgelegt wird. Schulpflichtige Kinder müssen die Grundschule besuchen, in de-
ren Bezirk sie wohnen (§ 76 Absatz 2 Satz 1 SchG). Dies gilt auch für den Fall, 
dass Grundschulen aufgehoben werden. Für die Erziehungsberechtigten besteht 
allerdings die Möglichkeit, einen Schulbezirkswechsel zu beantragen. Ein solcher 
Wechsel setzt voraus, dass ein wichtiger Grund nach § 76 Absatz 2 Satz 3 Num-
mer 4 SchG vorliegt. Die Anträge der Eltern werden entsprechend geprüft; dabei 
werden die pädagogischen und regionalen Besonderheiten vor Ort berücksichtigt, 
z. B. welche nächstliegende Grundschule einen Ganztagesbereich anbietet oder 
welche Verkehrsanbindungen zur Verfügung stehen. 

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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